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Nachruf 

Die Regierung von Niederbayern trauert um 

Herrn Herbert Kössl 

der am 28. Juni 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Herr Kössl war von 1958 bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2003 bei der Regierung von Niederbayern in der 
„Ortsplanungsstelle“ tätig. Er zeichnete sich durch gewissenhafte und zuverlässige Arbeit 
aus. Sein Einsatz, seine Hilfsbereitschaft und sein freundliches Wesen machten ihn zu einem 
angenehmen und beliebten Mitarbeiter. 

Die Regierung von Niederbayern wird Herrn Herbert Kössl stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren. 

Landshut, 21. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

 Rainer Haselbeck Michael Zolinski 
 Regierungspräsident Personalratsvorsitzender 

Amtsblatt  

Regierung von Niederbayern 
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Kommunalverwaltung 

 
12-1444.6-1-7  

Bekanntmachung 
der Verbandssatzung 

des Berufsschulverbandes Passau 
vom 13. Juli 2022 

Der Berufsschulverband Passau hat in der Verbandsver-
sammlung vom 10. Dezember 2021 eine Neufassung der 
Verbandssatzung beschlossen. 

Die nach Art. 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erforderliche Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde hat die Regierung von 
Niederbayern mit Schreiben vom 3. Juni 2022 erteilt. 

Gemäß Art. 48 Abs. 3 i.V.m. Art. 21 KommZG werden die 
Neufassung und ihre Genehmigung nachstehend bekannt-
gemacht. 

Landshut, 13. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

I. 
Genehmigung 

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes 
Passau (Stadt und Landkreis) hat am 10. Dezember 2021 
einen Beschluss über den Neuerlass seiner Verbandssat-
zung gefasst. Der Neuerlass unterliegt aufgrund der Ände-
rung der Verbandsaufgaben nach Art. 48 Abs. 1 Nr. 1  
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) der Genehmigungspflicht und wird aufsichtlich 
genehmigt. 

II. 
Verbandssatzung 

des Zweckverbandes  
Berufsschulverband Passau 

(Stadt und Landkreis) 
vom 15. Juni 2022 

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes 
Passau (Stadt und Landkreis) hat in ihrer Sitzung  
am 10. Dezember 2021 aufgrund des Art. 44 Abs. 1  
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS  
2020-6-1-I), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 
9. März 2021 (GVBl. S. 74), folgende Neufassung der Ver-
bandssatzung beschlossen: 

Vorbemerkung: Die in dieser Satzung in männlicher Form gewählten Bezeich-
nungen entsprechen den gesetzlichen Formulierungen und dienen der Lesbar-
keit der Satzung und schließen auch die weiblichen Vertreter und die Personen-
gruppe Divers ein.  

Inhaltsübersicht 

I. 
Allgemeine Vorschriften (§§ 1 - 4) 

§ 1 Rechtsstellung 

§ 2 Verbandsmitglieder 

§ 3 Räumlicher Wirkungskreis 

§ 4 Aufgaben des Zweckverbandes 

II. 
Verfassung und Verwaltung (§§ 5 - 18) 

§ 5 Verbandsorgane 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversamm-
lung 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

§ 11 Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschus-
ses 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsausschusses 

§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der 
Verbandsräte 

§ 15 Wahl des Verbandsvorsitzenden und des stellvertre-
tenden Verbandsvorsitzenden 

§ 16 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

§ 17 Geschäftsstelle und Geschäftsleiter 

§ 18 Dienstkräfte des Zweckverbandes 

III. 
Verbandswirtschaft (§§ 19 - 23) 

§ 19 Anzuwendende Vorschriften 

§ 20 Haushaltssatzung 

§ 21 Deckung des Finanzbedarfs 

§ 22 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

§ 23 Jahresrechnung, Prüfung 

IV. 
Schlussbestimmungen (§§ 24 - 27) 

§ 24 Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 25 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

§ 26 Auflösung 

§ 27 Inkrafttreten 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Rechtsstellung 

(1) 1Der Zweckverband führt den Namen „Berufsschul-
verband Passau (Stadt und Landkreis)“. 2Er ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Passau. 

§ 2 
Verbandsmitglieder 

Verbandsmitglieder sind die Stadt Passau und der 
Landkreis Passau. 
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§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
umfasst das Gebiet der Stadt und des Landkreises Passau. 

§ 4 
Aufgaben des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die in Abs. 2 
genannten beruflichen Schulen in seiner Trägerschaft als 
öffentliche berufliche Schulen und Einrichtungen auch für 
die berufliche Fort- und Weiterbildung zu errichten, zu be-
treiben und zu unterhalten sowie für eine notwendige Heim-
unterbringung zu sorgen. 

(2) 1Der Zweckverband trägt den Schulaufwand im 
Sinne des Art. 3 Abs. 1 bis 3 Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz (BaySchFG) für folgende beruflichen Schulen:  

- Berufsschulen 

- Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen des Ge-
sundheitswesens) 

- Fachschulen und Fachakademien (ohne agrar- und forst-
wirtschaftliche Bildungseinrichtungen im Sinne des Art. 8 
Abs. 2 BayAgrarWiG)  

2Der Zweckverband trägt zudem den Personalaufwand im 
Sinne des Art. 2 BaySchFG für die in Satz 1 genannten, je-
weils durch Satzung des Zweckverbandes errichteten kom-
munalen beruflichen Schulen. 

(3) Die Rechte, Pflichten und Befugnisse nach Abs. 1 
und 2 gehen von den Verbandsmitgliedern auf den Zweck-
verband über. 

(4) Der Zweckverband ist ferner gegenüber anderen 
Schulaufwandsträgern an Stelle seiner Verbandsmitglieder 
auch Kostenschuldner bei Berufsschulen im Sinne des  
Art. 10 Abs. 5 Nr. 3 BaySchFG. 

II. 
Verfassung und Verwaltung 

§ 5 
Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbandes sind: 

1. Die Verbandsversammlung 

2. Der Verbandsausschuss 

3. Der Verbandsvorsitzende 

§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsit-
zenden und den übrigen Verbandsräten. 

(2) 1Der Oberbürgermeister der Stadt Passau und der 
Landrat des Landkreises Passau sind kraft ihres Amtes Ver-
bandsräte; im Fall der Verhinderung tritt an ihre Stelle ihr 
Stellvertreter. 2Mit Zustimmung der in Satz 1 Genannten 
und ihrer gewählten Stellvertreter können die Verbandsmit-
glieder auch andere Personen als ihre Vertreter bestellen. 
3Die weiteren Verbandsräte in der Verbandsversammlung 
sowie deren Stellvertreter werden durch die Beschlussor-
gane der Verbandsmitglieder bestellt. 4Jeder weitere Ver-
bandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhin-
derung. 

(3) 1Die Gesamtzahl der Verbandsräte beträgt zwanzig. 
2Davon entfallen auf jedes Verbandsmitglied neben dem 
Oberbürgermeister der Stadt Passau und dem Landrat des 
Landkreises Passau pro volle Zehn-Prozent-Punkte des  

jeweiligen Umlageschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 dieser Sat-
zung zwei bestellte Verbandsräte. 3Stichtag für diese Beset-
zung ist der jeweilige Beginn einer neuen Wahlperiode. 

(4) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Ver-
bandsversammlung angehören, endet das Amt als Ver-
bandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; ent-
sprechendes gilt für ihre Stellvertreter. 

(5) 1Die Amtszeit der bestellten Verbandsräte und Stell-
vertreter dauert sechs Jahre. 2Abweichend hiervon endet 
sie bei Mitgliedern der Vertretungskörperschaft eines Ver-
bandsmitglieds mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vor-
zeitigen Ausscheiden aus der Vertretungskörperschaft. 3Die 
Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum 
Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

(6) Die Abberufung von bestellten Verbandsräten durch 
die Beschlussorgane der Verbandsmitglieder ist nur aus 
wichtigem Grund möglich. 

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) 1Die Verbandsversammlung wird durch den Ver-
bandsvorsitzenden schriftlich oder elektronisch einberufen. 
2Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Bera-
tungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spä-
testens eine Woche vor der Sitzung zugehen. 3In dringen-
den Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
24 Stunden abkürzen. 4Die Vorschriften der Gemeindeord-
nung über die Öffentlichkeit gelten entsprechend. 

(2) 1Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens 
einmal einzuberufen. 2Sie muss außerdem einberufen wer-
den, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die Auf-
sichtsbehörde unter Angabe der Beratungsgegenstände 
beantragt. 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) 1Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsge-
genstände der Verbandsversammlung vor. 2Er leitet die Sit-
zung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

(2) 1Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, die Schulleiter, 
die hinzugezogenen Bediensteten der Verbandsmitglieder 
und der Geschäftsleiter haben das Recht, an den Sitzungen 
beratend teilzunehmen. 2Auf Antrag ist ihnen das Wort zu 
erteilen. 3Die Verbandsversammlung kann auch andere 
Personen hören. 

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und 
die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmbe-
rechtigt ist. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wo-
chen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Ge-
genstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der 
zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) 1Soweit das Gesetz über die kommunale Zusam-
menarbeit oder diese Verbandssatzung nicht etwas ande-
res vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst. 2Es wird offen abgestimmt. 3Jeder Verbandsrat  
hat eine Stimme. 4Bei Stimmengleichheit ist der Antrag  



72 RABl. Nr. 15/2022 

  

 

abgelehnt. 5Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthal-
ten. 6Enthält er sich trotzdem, zählt er nicht zu den Abstim-
menden. 
7Beschlüsse über Angelegenheiten nach § 10 Abs. 1 Ziffer 
1 - 4 und 9 dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von  
mindestens drei Viertel der anwesenden, mindestens je-
doch zwei Drittel der satzungsgemäßen Mitglieder der Ver-
bandsversammlung. 

(4) 1Für Wahlen gelten die Abs. 1 und 2 entsprechend. 
2Es wird geheim abgestimmt. 3Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 4Wird die 
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stich-
wahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stim-
menzahlen statt. 5Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet das Los. 6Haben im ersten Wahlgang drei oder 
mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, 
so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl 
kommen. 7Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr 
Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, 
so entscheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit 
dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(5) 1Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter An-
gabe von Tag und Ort der Sitzung, der Zahl der anwesen-
den Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der 
Abstimmungsergebnisse in ein Beschlussbuch einzutragen 
und von dem Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen. 2Als Schriftführer kann eine Dienstkraft 
des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitgliedes, so-
weit dieses zustimmt, zugezogen werden. 

§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zu-
ständig für 

1.  die Entscheidung über die Errichtung, die wesentliche 
Erweiterung oder die Auflösung der den Verbands-
aufgaben dienenden Einrichtungen, 

2.  die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen, 

3.  die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die 
Nachtragshaushaltssatzungen, die Einwendungen 
gegen die Haushaltssatzung und die Nachtrags-
haushaltssatzungen sowie die Aufnahme von zusätz-
lichen Krediten während der vorläufigen Haushalts-
führung, 

4.  die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5.  die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlas-
tung, 

6.  die Wahl des Verbandsvorsitzenden und des stell-
vertretenden Verbandsvorsitzenden, die Bestellung 
und Abberufung der Mitglieder des Verbandsaus-
schusses und die Festsetzung von Entschädigungen, 

7.  die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-
schüsse, 

8.  den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung, 

9.  die Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
bandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes 
und die Bestellung von Abwicklern, 

10.  die Bestellung des Geschäftsleiters. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über 
die sonstigen Aufgaben des Zweckverbandes, soweit nicht 
nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, 
dieser Satzung, der Geschäftsordnung oder besonderen 
Beschlüssen der Verbandsversammlung, der Verbands-
ausschuss, der Verbandsvorsitzende oder der Geschäfts-
leiter selbständig entscheiden. 

§ 11 
Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

(1) 1Der Verbandsausschuss besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsit-
zenden und neun weiteren Verbandsräten. 2Die Verteilung 
der weiteren neun Verbandsräte auf die Verbandsmitglieder 
richtet sich nach dem jeweiligen Umlageschlüssel gemäß  
§ 21 Abs. 2 dieser Satzung. 3Stichtag für diese Besetzung 
ist der jeweilige Beginn einer neuen Wahlperiode. 

(2) Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte 
die weiteren neun Verbandsräte und für jedes Ausschuss-
mitglied einen Stellvertreter. 

(3) Die Abberufung der Bestellten durch die Verbands-
versammlung ist nur aus wichtigem Grund möglich.   

§ 12 
Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses 

1Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsaus-
schusses gelten die §§ 8 und 9 dieser Satzung entspre-
chend. 2Bei gleichzeitiger Verhinderung des Verbandsvor-
sitzenden und seines Vertreters leitet die Sitzung der 
dienstälteste anwesende Verbandsrat. 

§ 13 
Zuständigkeit des Verbandsausschusses 

(1) Der Verbandsausschuss ist zuständig 

1.  den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstellen, 

2.  überplanmäßige Ausgaben und außerplanmäßige 
Ausgaben von mehr als 5.000,  ̶ € bis 50.000,  ̶ € zu 
bewilligen, 

3.  Lieferungen und Leistungen von mehr als 25.000,  ̶ € 
bis 250.000,  ̶ € zu vergeben, 

4.  Verträge abzuschließen und zu ändern, mit jährlichen 
Belastungen für den Zweckverband von mehr als 
5.000,  ̶ € bis 25.000,  ̶ €, 

5.  Maßnahmen zur zwangsweisen Durchsetzung der fi-
nanziellen Forderungen des Zweckverbandes von 
mehr als 25.000,  ̶ € bis 250.000,  ̶ € einzuleiten, 

6.  für Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe im 
Einzelfall von mehr als 1.000, ̶  € bis 10.000,  ̶ €, 

7.  die Beamten des Zweckverbandes ab Besoldungs-
gruppe A 9 zu ernennen, zu befördern, abzuordnen 
oder zu versetzen, an eine Einrichtung zuzuweisen, 
in den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen, 

8.  die Arbeitnehmer des Zweckverbandes ab Entgelt-
gruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
oder ab einem entsprechenden Entgelt einzustellen, 
höherzugruppieren, abzuordnen oder zu versetzen, 
einem Dritten zuzuweisen, mittels Personalgestellung 
zu beschäftigen und zu entlassen, 

9.  für die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushalts-
satzung und für nicht ausgeschöpfte Haushaltsein-
nahmereste, 

10.  für grundsätzliche Entscheidungen zur Vermietung 
von Räumlichkeiten in Gebäuden des Zweckverban-
des. 

(2) Grundsätzlich ist der Verbandsausschuss berech-
tigt, alle Angelegenheiten, für die die Verbandsversamm-
lung zuständig ist, vorzuberaten. 

(3) Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig für alle 
Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss der Verbands-
versammlung im Einzelnen oder Allgemeinen übertragen 
werden. 
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§ 14 
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der 

Verbandsräte 

(1) Der Verbandsvorsitzende, der stellvertretende Ver-
bandsvorsitzende und die Verbandsräte sind ehrenamtlich 
tätig. 

(2) 1Verbandsräte kraft Amtes haben, soweit sie nicht 
Verbandsvorsitzende, Ausschussvorsitzende oder deren 
Stellvertreter sind, nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 
2Die Entschädigung wird in einer eigenen Satzung (Ent-
schädigungssatzung) geregelt. 

§ 15 
Wahl des Verbandsvorsitzenden und des stellvertre-

tenden Verbandsvorsitzenden 

(1) 1Der Verbandsvorsitzende und der stellvertretende 
Verbandsvorsitzende werden von der Verbandsversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählt. 2Stellt die Stadt Passau  
den Verbandsvorsitzenden, ist der stellvertretende Ver-
bandsvorsitzende aus dem Landkreis zu stellen und umge-
kehrt. 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende und der stellvertretende 
Verbandsvorsitzende werden auf die Dauer von 6 Jahren, 
sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Ver-
bandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes gewählt. 2Sie 
üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, 
bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzen-
den weiter aus. 

§ 16 
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband 
nach außen. 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung sowie des Verbandsausschus-
ses und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenhei-
ten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 
ersten Bürgermeister zukommen. 2Er erfüllt die ihm im Ge-
setz über die kommunale Zusammenarbeit, dieser Satzung 
und der Geschäftsordnung zugewiesenen Aufgaben. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsver-
sammlung können dem Verbandsvorsitzenden unbescha-
det des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zu selbständi-
gen Erledigung übertragen werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Be-
fugnisse dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und 
laufende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des 
Zweckverbandes oder mit Zustimmung eines Verbandsmit-
gliedes dessen Dienstkräften übertragen. 

(5) 1Der Verbandsvorsitzende verfügt über Einzelaus-
gaben im Rahmen des Haushaltsplanes bis 25.000,  ̶ €. 2Er-
klärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden 
soll, bedürfen der Schriftform, ausgenommen bei Geschäf-
ten, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen 
von nicht mehr als 1.000,  ̶ € mit sich bringen. 

(6) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, Verträge 
abzuschließen und zu ändern, aufgrund derer die jährlichen 
Belastungen für den Zweckverband 5.000,  ̶  € nicht über-
schreiten. 

(7) 1Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht 
über die Dienstkräfte des Zweckverbandes. 2Er ist Dienst-
vorgesetzter der Beamten und Vorgesetzter der Beschäftig-
ten. 

(8) Auftragsvergaben des Verbandsvorsitzenden an 
Verbandsräte oder Bedienstete des Zweckverbandes bzw. 
Vertragsabschlüsse mit diesen müssen abweichend von  

Abs. 5 und 6 grundsätzlich dem Verbandsausschuss in der 
darauffolgenden Sitzung bekannt gegeben werden. 

§ 17 
Geschäftsstelle und Geschäftsleiter 

(1) Der Zweckverband unterhält eine eigene Ge-
schäftsstelle. 

(2) 1Die Geschäftsstelle wird durch den Geschäftsleiter 
geführt. 
2Die Verbandsversammlung kann dem Geschäftsleiter 
durch Beschluss mit Zustimmung des Verbandsvorsitzen-
den Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 16 
Abs. 2 dieser Satzung sowie weitere Angelegenheiten un-
beschadet des § 10 Abs. 1 dieser Satzung zur selbständi-
gen Erledigung übertragen. 

(3) Der Geschäftsleiter wird von der Verbandsver-
sammlung bestellt. 

§ 18 
Dienstkräfte des Zweckverbandes 

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von 
Beamten zu sein. 

(2) Der Zweckverband ist Mitglied des Bayerischen Ver-
sorgungsverbandes. 

III. 
Verbandswirtschaft 

§ 19 
Anzuwendende Vorschriften 

Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über 
die Gemeindewirtschaft entsprechend, soweit nicht das Ge-
setz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes 
vorschreibt. 

§ 20 
Haushaltssatzung 

(1) Der Verbandsvorsitzende gibt den Entwurf der 
Haushaltssatzung rechtzeitig, jedoch mindestens einen Mo-
nat vor dem Beschluss über die Haushaltssatzung, den Ver-
bandsmitgliedern bekannt. 

(2) 1Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen spätes-
tens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 2Haushaltsjahr ist das 
Kalenderjahr. 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn sie genehmi-
gungspflichtige Bestandteile enthält, sogleich nach der  
Genehmigung, sonst frühestens einen Monat nach der Vor-
lage an die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich bekanntge-
macht. 

§ 21 
Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausrei-
chen, um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der 
Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage 

a)  für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der 
Schulen und der dazugehörigen Anlagen (Investitionen) 
und 

b) für den laufenden Bedarf (Betriebskosten). 
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(2) 1Der Umlageschlüssel ist für beide Verbandsmitglie-
der aus dem Verhältnis der Zahl der Berufsschüler bzw. der 
Zahl der Schüler der beruflichen Schulen zu berechnen. 
2Maßgebend ist dabei bei Beschäftigten der Beschäfti-
gungsort innerhalb des Verbandsgebietes, bei Nichtbe-
schäftigten der Wohnort. 3Der Vollzeitschüler wird dabei 
doppelt berechnet. 
4Maßgebend für die Schülerzahl ist die zum 20. Oktober des 
vorhergehenden Kalenderjahres erstellte amtliche Statistik. 

§ 22 
Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes 
Rechnungsjahr neu festgesetzt. 

(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben 

a)  die Höhe des durch anderweitige Einnahmen nicht ge-
deckten Finanzbedarfs (Umlagesoll), 

b)  die Bemessungsgrundlage und der Umlagesatz (§ 21 
Abs. 2 dieser Satzung), 

c)  die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied. 

(3) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbands-
mitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Umla-
gebescheid). 

(4) Die Umlage wird mit je einem Drittel ihres Jahres-
betrages im laufenden Rechnungsjahr zum 15. Januar,  
15. Juni und 15. September zur Zahlung fällig. 

(5) 1Ist die Umlage bei Beginn des Rechnungsjahres 
noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur 
Festsetzung vorläufige Teilbeträge in Höhe eines Drittels 
des zu erwartenden Gesamtbetrages erheben. 2Nach Fest-
setzung der Umlage für das laufende Rechnungsjahr ist 
über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeits-
zeitpunkt abzurechnen. 

§ 23 
Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Mona-
ten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und 
sodann der Verbandsversammlung vorzulegen. 

(2) 1Die Jahresrechnung muss von einem Rechnungs-
prüfungsausschuss örtlich geprüft werden. 2Diese Prüfung 
soll binnen sechs Monaten stattfinden. 

(3) 1Die Verbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte ei-
nen Rechnungsprüfungsausschuss. 2Er besteht aus fünf 
Verbandsräten. 3Die Verbandsversammlung bestimmt ein 
Ausschussmitglied zum Vorsitzenden und ein weiteres Aus-
schussmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses. 4§ 11 Abs. 1 Sätze 2  
und 3, Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss zieht zur örtli-
chen Prüfung der Jahresrechnung Sachverständige hinzu. 
2Es sind dies im zweijährigen Wechsel die Rechnungsprü-
fungsämter der Verbandsmitglieder Stadt und Landkreis 
Passau. 

(5) 1Nach der Durchführung der örtlichen Prüfung der 
Jahresrechnung und nach Aufklärung etwaiger Unstimmig-
keiten stellt die Verbandsversammlung die Jahresrechnung 
in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlas-
tung. 2Verweigert die Verbandsversammlung die Entlastung 
oder spricht sie diese mit Einschränkungen aus, so hat sie 
die dafür maßgebenden Gründe anzugeben. 

(6) 1Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald 
nach der Feststellung der Jahresrechnung statt. 2Überörtli-
ches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prü-
fungsverband. 

IV. 
Schlussbestimmungen 

§ 24 
Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) 1Die Satzungen des Zweckverbandes werden im 
Amtsblatt der Regierung von Niederbayern amtlich be-
kanntgemacht. 2Die Verbandsmitglieder weisen in der für 
die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form 
auf die Veröffentlichung nach Satz 1 hin. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des 
Zweckverbandes sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. 

§ 25 
Besondere Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde 

Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und 
den Verbandsmitgliedern und bei Streitigkeiten der Mitglie-
der des Zweckverbandes untereinander aus dem Ver-
bandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung 
anzurufen. 

§ 26 
Auflösung 

(1) 1Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer 
Mehrheit von mehr als drei Vierteln der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde. 2Die Auflösung ist wie diese 
Verbandssatzung bekannt zu machen. 

(2) 1Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben auf andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, so 
haben die Verbandsmitglieder im Verhältnis des Umlage-
schlüssels gemäß § 21 Abs. 2 dieser Satzung die Beamten 
und Versorgungsempfänger zu übernehmen. 2Stichtag für 
die Berechnung ist der Tag des Beschlusses über die Auf-
lösung des Zweckverbandes.  

§ 27 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Niederbay-
ern in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom  
2. Juni 2014 (RABl. NB 2014 S. 69) außer Kraft. 

Passau, 15. Juni 2022 
BERUFSSCHULVERBAND PASSAU  

(STADT UND LANDKREIS) 

Walter Taubeneder 
Verbandsvorsitzender 
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Schulwesen 

 
Vollzug des Bayer. Gesetzes über das  

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG); 
Gastschulanordnung der Regierung von Niederbayern  

für die Beschulung im Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in 
für Maschinen und Antriebstechnik (HWK)“  
vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5221.2-1-9 

Aufgrund von Art. 43 Abs. 5 Satz 1 BayEUG erlässt die Re-
gierung von Niederbayern folgende 

Gastschulanordnung: 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 des 
oben genannten Ausbildungsberufes mit Ausbildungsbe-
trieb aus dem Regierungsbezirk Niederbayern besu-
chenfür den berufsschulischen Anteil der Ausbildung ab 
dem Schuljahr 2022/2023 den folgenden Berufsschul-
standort: 

Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Pfarrkirchen 11 - 13 - Regierungsbezirk  
  Niederbayern  

- Regierungsbezirk  
  Oberbayern 

- Regierungsbezirk  
  Oberpfalz 

Schülerinnen und Schüler des oben genannten Aus- 
bildungsberufes mit Ausbildungsverhältnissen im Regie-
rungsbezirk Niederbayern besuchen ab dem Schuljahr  
2022/2023 die oben genannte Berufsschule, ohne dass es 
eines Gastschulantrages bedarf. 

Diesen Regelungen entgegenstehende Gastschulanord-
nungen aus früheren Jahren werden hiermit gegenstands-
los. 

Landshut, 29. Juli 2022 
Regierung von Niederbayern 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Vollzug des Bayer. Gesetzes über das  
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG); 

Gastschulanordnung der Regierung von Niederbayern  
für die Beschulung im Ausbildungsberuf  

„Informationselektroniker/-in“ 
vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5221.2-1-10 

Aufgrund von Art. 43 Abs. 5 Satz 1 BayEUG erlässt die Re-
gierung von Niederbayern folgende 

Gastschulanordnung: 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 des 
oben genannten Ausbildungsberufes mit Ausbildungsbe-
trieb aus dem Regierungsbezirk Niederbayern besuchen 
für den berufsschulischen Anteil der Ausbildung ab dem 
Schuljahr 2022/2023 den folgenden Berufsschulstandort: 

Berufs-
schule 

Jahr-
gangs-
stufe  

Anordnungsbereich 

Straubing I 11 – 13 - Regierungsbezirk  
  Niederbayern  

- Regierungsbezirk  
  Schwaben 

- Stadt Regensburg  
  sowie Landkreise  
  Schwandorf, Regensburg 
  und Cham aus dem  
  Regierungsbezirk  
  Oberpfalz 

Schülerinnen und Schüler des oben genannten Ausbil-
dungsberufes mit Ausbildungsverhältnissen im Regierungs-
bezirk Niederbayern besuchen ab dem Schuljahr 
2022/2023 die oben genannte Berufsschule, ohne dass es 
eines Gastschulantrages bedarf. 

Diesen Regelungen entgegenstehende Gastschulanord-
nungen aus früheren Jahren werden hiermit gegenstands-
los. 

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Vollzug des Bayer. Gesetzes über das  
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG); 

Gastschulanordnung der Regierung von Niederbayern  
für die Beschulung im Ausbildungsberuf 

„Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration“ 
vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5221.2-1-11 

Aufgrund von Art. 43 Abs. 5 Satz 1 BayEUG erlässt die Re-
gierung von Niederbayern folgende 

Gastschulanordnung: 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 des 
oben genannten Ausbildungsberufes mit Ausbildungsbe-
trieb aus dem Regierungsbezirk Niederbayern besuchen 
für den berufsschulischen Anteil der Ausbildung ab dem 
Schuljahr 2022/2023 den folgenden Berufsschulstandort: 

Berufs- 
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Schweinfurt 
(Unterfranken) 

11 - 13 ganz Bayern 

Schülerinnen und Schüler des oben genannten Ausbil-
dungsberufes mit Ausbildungsverhältnissen im Regierungs-
bezirk Niederbayern besuchen ab dem Schuljahr 
2022/2023 die oben genannte Berufsschule, ohne dass es 
eines Gastschulantrages bedarf.  
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Diesen Regelungen entgegenstehende Gastschulanord-
nungen aus früheren Jahren werden hiermit gegenstands-
los. 

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Verordnung  
über die Errichtung eines Fachsprengels  

für den Ausbildungsberuf 
„Elektroniker/-in Fachrichtung  

Automatisierungs- und Systemtechnik“ 
für den Regierungsbezirk Niederbayern 

vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5204.3-1-27 

Auf Grund von Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch  
Art. 32 a Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl.  
S. 182), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende 
Verordnung:  

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in Fachrich-
tung Automatisierungs- und Systemtechnik“ wird ab dem 
Schuljahr 2022/2023 folgender Fachsprengel gebildet: 

 

Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Deggendorf I 10 - 11 - Landkreis Deggendorf 

- Landkreis Regen 

- Waldkirchen-Nord1  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Dingolfing 10 - 11 - Landkreis  
  Dingolfing-Landau 

Landshut I 10 - 11 - Stadt Landshut  

- Landkreis Landshut 

- Landkreis Kelheim 

Passau I 10 - 11 - Stadt Passau 

- Landkreis Passau  
  ohne Passau-Süd3  

- Waldkirchen-Süd2  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Pfarrkirchen 10 - 11 - Landkreis Rottal-Inn 

- Passau-Süd3  
  aus Landkreis Passau 

Straubing I 10 - 11 - Stadt Straubing 

- Landkreis  
  Straubing-Bogen  

1) 

WAK-Nord Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Grafenau) 

Stadt: Grafenau 

Markt: Schönberg 

Gemeinden: Eppenschlag, Innernzell, Neuschönau, 
Saldenburg, St. Oswald-Riedlhütte, 
Schöfweg, Spiegelau, Thurmansbang, 
Zenting 

2) 

WAK-Süd Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Wolfstein) 

Städte: Freyung, Waldkirchen 

Märkte: Röhrnbach, Perlesreut 

Gemeinden:  Fürsteneck, Grainet, Haidmühle, Hinter-
schmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, 
Mauth, Neureichenau, Phillippsreut, 
Ringelai 

3) 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte:  Stadt Pocking mit Ausnahme der  
Gemeindeteile Hartkirchen, Bärnau, 
Beham, Haar, Hund, Inzing, Kapfham, 
Oed, Reisting, Schnellham und  
Stadlöd,  
Stadt Griesbach i. R. die Gemeinde-
teile Afham, Amsham, Aunham, Baum-
garten, Brennberg, Brimsmaier, Buchet, 
Eden, Edengrub, Einöden, Forsting, 
Furtner, Geisberg a. Wald, Gries- 
kirchen, Großtrenk, Haag, Hager 
Höllthal, Hölzlmaier, Hub b. Griesbach, 
Hub b. Weng, Hubersberg, Hunds-
maier, Karpfham, Katzham, Kleintrenk, 
Kurzholz, Lederbach, Maierhof, Moos, 
Niedermühle, Niedernweng, Oberham, 
Parzham, Rottdobl, Sankt Wolfgang, 
Schildorn, Schwaim, Silber, Singham, 
Steina, Strenberg, Thal, Weghof, Weng 
und Winpeßl 

Märkte:  Kößlarn, Rotthalmünster 

Gemeinden:  Bad Füssing, Gemeinde Haarbach,  
Gemeinde Kirchham, Gemeinde Mal-
ching, Gemeinde Tettenweis,  
aus der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
die Gemeindeteile Ruhstorf a. d. Rott, 
Frimhöring, Heigerding, Hötzling, Holz-
häuser, Kleeberg, Kühweid, Pillham, 
Rottersham, Rotthof, Trostling und 
Wehrhäuser 

§ 2 

Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 
in Kraft.  

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 
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Verordnung  
über die Errichtung eines Fachsprengels  

für den Ausbildungsberuf 
„Elektroniker/-in  

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik“  
für den Regierungsbezirk Niederbayern 

vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5204.3-1-28 

Auf Grund von Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)  
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch 
Art. 32 a Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl.  
S. 182), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende 
Verordnung:  

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in Fachrich-
tung Energie- und Gebäudetechnik“ wird ab dem Schuljahr 
2022/2023 folgender Fachsprengel gebildet: 

Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Deggendorf I 10 - 13 - Landkreis Deggendorf 

- Landkreis Regen 

- Waldkirchen–Nord1  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Dingolfing 10 - 13 - Landkreis  
  Dingolfing-Landau 

Landshut I 10 - 13 - Stadt Landshut  

- Landkreis Landshut 

- Landkreis Kelheim 

Passau I 10 - 13 - Stadt Passau 

- Landkreis Passau  
  ohne Passau-Süd3  

- Waldkirchen-Süd2  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Pfarrkirchen 10 - 13 - Landkreis Rottal-Inn 

- Passau-Süd3  
  aus Landkreis Passau 

Straubing I 10 - 13 - Stadt Straubing 

- Landkreis  
  Straubing-Bogen  

1) 

WAK-Nord Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Grafenau) 

Stadt: Grafenau 

Markt: Schönberg 

Gemeinden: Eppenschlag, Innernzell, Neuschönau, 
Saldenburg, St. Oswald-Riedlhütte, 
Schöfweg, Spiegelau, Thurmansbang, 
Zenting 

2) 

WAK-Süd Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau: 
(ehemaliger Lkr. Wolfstein) 

Städte: Freyung, Waldkirchen 

Märkte: Röhrnbach, Perlesreut 

Gemeinden:  Fürsteneck, Grainet, Haidmühle, Hinter-
schmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, 
Mauth, Neureichenau, Phillippsreut, 
Ringelai 

3) 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte:  Stadt Pocking mit Ausnahme der  
Gemeindeteile Hartkirchen, Bärnau, 
Beham, Haar, Hund, Inzing, Kapfham, 
Oed, Reisting, Schnellham und  
Stadlöd,  
Stadt Griesbach i. R. die Gemeinde-
teile Afham, Amsham, Aunham, Baum-
garten, Brennberg, Brimsmaier, Buchet, 
Eden, Edengrub, Einöden, Forsting, 
Furtner, Geisberg a. Wald, Gries- 
kirchen, Großtrenk, Haag, Hager 
Höllthal, Hölzlmaier, Hub b. Griesbach, 
Hub b. Weng, Hubersberg, Hunds-
maier, Karpfham, Katzham, Kleintrenk, 
Kurzholz, Lederbach, Maierhof, Moos, 
Niedermühle, Niedernweng, Oberham, 
Parzham, Rottdobl, Sankt Wolfgang, 
Schildorn, Schwaim, Silber, Singham, 
Steina, Strenberg, Thal, Weghof, Weng 
und Winpeßl 

Märkte:  Kößlarn, Rotthalmünster 

Gemeinden:  Bad Füssing, Gemeinde Haarbach,  
Gemeinde Kirchham, Gemeinde Mal-
ching, Gemeinde Tettenweis,  
aus der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
die Gemeindeteile Ruhstorf a. d. Rott, 
Frimhöring, Heigerding, Hötzling, Holz-
häuser, Kleeberg, Kühweid, Pillham, 
Rottersham, Rotthof, Trostling und 
Wehrhäuser 

§ 2 

Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 
in Kraft.  

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Verordnung  
über die Errichtung eines Fachsprengels  

für den Ausbildungsberuf  
„Elektroniker/-in  

für Maschinen und Antriebstechnik (HWK)“ 
für den Regierungsbezirk Niederbayern 

vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5204.3-1-30 

Auf Grund von Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch  
Art. 32 a Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl.  
S. 182), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende 
Verordnung:  

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in für Maschi-
nen und Antriebstechnik (HWK)“ wird ab dem Schuljahr 
2022/2023 folgender Fachsprengel gebildet: 
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Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Deggendorf I 10 - Landkreis 
  Deggendorf 

- Landkreis Regen 

- Waldkirchen-Nord1 

  aus Landkreis 
  Freyung-Grafenau 

Dingolfing 10 - Landkreis 
  Dingolfing-Landau 

Landshut I 10 - Stadt Landshut  

- Landkreis Landshut 

- Landkreis Kelheim 

Passau I 10 - Stadt Passau 

- Landkreis Passau  
  ohne Passau-Süd3  

- Waldkirchen-Süd2  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Pfarrkirchen 10 - Landkreis Rottal-Inn 

- Passau-Süd3  
  aus Landkreis Passau 

Straubing I 10 - Stadt Straubing 

- Landkreis  
  Straubing-Bogen  

1) 

WAK-Nord Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Grafenau) 

Stadt: Grafenau 

Markt: Schönberg 

Gemeinden: Eppenschlag, Innernzell, Neuschönau, 
Saldenburg, St. Oswald-Riedlhütte, 
Schöfweg, Spiegelau, Thurmansbang, 
Zenting 

2) 

WAK-Süd Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Wolfstein) 

Städte: Freyung, Waldkirchen 

Märkte: Röhrnbach, Perlesreut 

Gemeinden:  Fürsteneck, Grainet, Haidmühle, Hinter- 
schmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, 
Mauth, Neureichenau, Philippsreut, 
Ringelai 

3) 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte:  Stadt Pocking mit Ausnahme der  
Gemeindeteile Hartkirchen, Bärnau, 
Beham, Haar, Hund, Inzing, Kapfham, 
Oed, Reisting, Schnellham und  
Stadlöd,  
Stadt Griesbach i. R. die Gemeinde-
teile Afham, Amsham, Aunham, Baum-
garten, Brennberg, Brimsmaier, Buchet, 
Eden, Edengrub, Einöden, Forsting, 
Furtner, Geisberg a. Wald, Gries- 
kirchen, Großtrenk, Haag, Hager 
Höllthal, Hölzlmaier, Hub b. Griesbach, 
Hub b. Weng, Hubersberg, Hunds-
maier, Karpfham, Katzham, Kleintrenk, 
Kurzholz, Lederbach, Maierhof, Moos, 
Niedermühle, Niedernweng, Oberham, 
Parzham, Rottdobl, Sankt Wolfgang, 
Schildorn, Schwaim, Silber, Singham, 
Steina, Strenberg, Thal, Weghof, Weng 
und Winpeßl 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Märkte:  Kößlarn, Rotthalmünster 

Gemeinden:  Bad Füssing, Gemeinde Haarbach,  
Gemeinde Kirchham, Gemeinde Mal-
ching, Gemeinde Tettenweis,  
aus der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
die Gemeindeteile Ruhstorf a. d. Rott, 
Frimhöring, Heigerding, Hötzling, Holz-
häuser, Kleeberg, Kühweid, Pillham, 
Rottersham, Rotthof, Trostling und 
Wehrhäuser 

§ 2 

Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 
in Kraft.  

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Verordnung  
über die Errichtung eines Fachsprengels  

für den Ausbildungsberuf 
„Informationselektroniker/-in“ 

für den Regierungsbezirk Niederbayern 
vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5204.3-1-31 

Auf Grund von Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch  
Art. 32 a Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl.  
S. 182), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende 
Verordnung:  

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Informationselektroniker/-in“ 
wird ab dem Schuljahr 2022/2023 folgender Fachsprengel 
gebildet: 

Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Deggendorf I 10 - Landkreis Deggendorf 

- Landkreis Regen 

- Waldkirchen-Nord1  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Dingolfing 10 - Landkreis  
  Dingolfing-Landau 

Landshut I 10 - Stadt Landshut  

- Landkreis Landshut 

- Landkreis Kelheim 
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Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe 

Anordnungsbereich 

Passau I 10 - Stadt Passau 

- Landkreis Passau  
  ohne Passau-Süd3  

- Waldkirchen-Süd2  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Pfarrkirchen 10 - Landkreis Rottal-Inn 

- Passau-Süd3  
  aus Landkreis Passau 

Straubing I 10 - Stadt Straubing 

- Landkreis  
  Straubing-Bogen  

1) 

WAK-Nord Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Grafenau) 

Stadt: Grafenau 

Markt: Schönberg 

Gemeinden: Eppenschlag, Innernzell, Neuschönau, 
Saldenburg, St. Oswald-Riedlhütte, 
Schöfweg, Spiegelau, Thurmansbang, 
Zenting 

2) 

WAK-Süd Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Wolfstein) 

Städte: Freyung, Waldkirchen 

Märkte: Röhrnbach, Perlesreut 

Gemeinden:  Fürsteneck, Grainet, Haidmühle, Hinter-
schmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, 
Mauth, Neureichenau, Phillipsreut,  
Ringelai 

3) 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte:  Stadt Pocking mit Ausnahme der  
Gemeindeteile Hartkirchen, Bärnau, 
Beham, Haar, Hund, Inzing, Kapfham, 
Oed, Reisting, Schnellham und  
Stadlöd,  
Stadt Griesbach i. R. die Gemeinde-
teile Afham, Amsham, Aunham, Baum-
garten, Brennberg, Brimsmaier, Buchet, 
Eden, Edengrub, Einöden, Forsting, 
Furtner, Geisberg a. Wald, Gries- 
kirchen, Großtrenk, Haag, Hager 
Höllthal, Hölzlmaier, Hub b. Griesbach, 
Hub b. Weng, Hubersberg, Hunds-
maier, Karpfham, Katzham, Kleintrenk, 
Kurzholz, Lederbach, Maierhof, Moos, 
Niedermühle, Niedernweng, Oberham, 
Parzham, Rottdobl, Sankt Wolfgang, 
Schildorn, Schwaim, Silber, Singham, 
Steina, Strenberg, Thal, Weghof, Weng 
und Winpeßl 

Märkte:  Kößlarn, Rotthalmünster 

Gemeinden:  Bad Füssing, Gemeinde Haarbach,  
Gemeinde Kirchham, Gemeinde Mal-
ching, Gemeinde Tettenweis,  
aus der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
die Gemeindeteile Ruhstorf a. d. Rott, 
Frimhöring, Heigerding, Hötzling, Holz-
häuser, Kleeberg, Kühweid, Pillham, 
Rottersham, Rotthof, Trostling und 
Wehrhäuser 

§ 2 

Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 
in Kraft.  

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

Verordnung  
über die Errichtung eines Fachsprengels  

für den Ausbildungsberuf 
„Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration“ 

für den Regierungsbezirk Niederbayern 
vom 29. Juli 2022, Az. RNB-44-5204.3-1-32 

Auf Grund von Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch  
Art. 32 a Abs. 16 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl.  
S. 182), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende 
Verordnung:  

§ 1 

Für den Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in für Gebäu-
desystemintegration“ wird ab dem Schuljahr 2022/2023 fol-
gender Fachsprengel gebildet: 

Berufs-
schule 

Jahr- 
gangs- 
stufe  

Anordnungsbereich 

Deggendorf I 10 - Landkreis Deggendorf 

- Landkreis Regen 

- Waldkirchen-Nord1  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Dingolfing 10 - Landkreis  
  Dingolfing-Landau 

Landshut I 10 - Stadt Landshut  

- Landkreis Landshut 

- Landkreis Kelheim 

Passau I 10 - Stadt Passau 

- Landkreis Passau  
  ohne Passau-Süd3  

- Waldkirchen-Süd2  
  aus Landkreis  
  Freyung-Grafenau 

Pfarrkirchen 10 - Landkreis Rottal-Inn 

- Passau-Süd3  
  aus Landkreis Passau 

Straubing I 10 - Stadt Straubing 

- Landkreis Straubing-Bogen  
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1) 

WAK-Nord Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Grafenau) 

Stadt: Grafenau 

Markt: Schönberg 

Gemeinden: Eppenschlag, Innernzell, Neuschönau, 
Saldenburg, St. Oswald-Riedlhütte, 
Schöfweg, Spiegelau, Thurmansbang, 
Zenting 

2) 

WAK-Süd Aus dem Lkr. Freyung-Grafenau:  
(ehemaliger Lkr. Wolfstein) 

Städte: Freyung, Waldkirchen 

Märkte: Röhrnbach, Perlesreut 

Gemeinden:  Fürsteneck, Grainet, Haidmühle, Hinter-
schmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, 
Mauth, Neureichenau, Phillippsreut, 
Ringelai 

3) 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte:  Stadt Pocking mit Ausnahme der  
Gemeindeteile Hartkirchen, Bärnau, 
Beham, Haar, Hund, Inzing, Kapfham, 
Oed, Reisting, Schnellham und  
Stadlöd,  
Stadt Griesbach i. R. die Gemeinde-
teile Afham, Amsham, Aunham, Baum-
garten, Brennberg, Brimsmaier, Buchet, 
Eden, Edengrub, Einöden, Forsting, 
Furtner, Geisberg a. Wald, Gries- 
kirchen, Großtrenk, Haag, Hager 
Höllthal, Hölzlmaier, Hub b. Griesbach, 
Hub b. Weng, Hubersberg, Hunds-
maier, Karpfham, Katzham, Kleintrenk, 
Kurzholz, Lederbach, Maierhof, Moos,  

 

PA-Süd Aus dem Lkr. Passau: 

Städte: Niedermühle, Niedernweng, Oberham, 
Parzham, Rottdobl, Sankt Wolfgang, 
Schildorn, Schwaim, Silber, Singham, 
Steina, Strenberg, Thal, Weghof, Weng 
und Winpeßl 

Märkte:  Kößlarn, Rotthalmünster 

Gemeinden:  Bad Füssing, Gemeinde Haarbach,  
Gemeinde Kirchham, Gemeinde Mal-
ching, Gemeinde Tettenweis,  
aus der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
die Gemeindeteile Ruhstorf a. d. Rott, 
Frimhöring, Heigerding, Hötzling, Holz-
häuser, Kleeberg, Kühweid, Pillham, 
Rottersham, Rotthof, Trostling und 
Wehrhäuser 

§ 2 

Sonstige dieser Fachsprengelregelung entgegenste-
hende Sprengelregelungen werden aufgehoben. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2022 
in Kraft.  

Landshut, 29. Juli 2022 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 


